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B e a n t wo r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Anschober, Mag. Gabriela Moser, Freun­
dinnen und Freunde an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Umsetzung der Entschließung des Nationalrates vom 16.Juli 
1994 betreffend Gruppenpraxengesetz (Nr.143/J) 

Z~ den aus der beiliegenden'Ablichtung der gegenständlichen 

Anfrage ersichtlichen Fragen führe ich folgendes aus: 

Zu den Fragen 1 und 3: 

Ich habe entsprechende Vorarbeiten bereits in Angriff genommen. 

DiesbezUgliche Novellierungsvorschläge müssen allerdings auf ein­

schlägigen berufsrechtlichen Regelungen basieren. Die Erstellung kon-
, , 

kreter Novellierungsvorschläge zu den ,Sozialversicherungsgesetzen 

wird erst dann möglich sein, wenn der Entwurf fUrein Gruppenpraxen­

gesetz vorliegt. 

Zu Frage 2: 

Zwischen der österreichischen Ärztekammer und dem Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungsträger wurden in den Jahren 

1992 und 1993 Gespräche hinsichtlich der Gestaltung eines Gruppen­

pr~xengesetzes und der entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen 

Begleitänderungen geführt. Diese Gespräche wurden im Frühjahr 1993 

abgeschlossen. Ein Vertreter des Hauptverbandes hat über die Ergeb-
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ni~se der Gespräche in einem parlament~rischen Unterausschuß, der vom 

Gesundheitsausschuß zur Behandlung der gegenständlichen Materien ein­

gasetzt wurde, am 8. Juni 1993 berichtet. 

Der Bundesmi ister: 

IßDMvV-
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BEILAGE 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE: 

1) Wie weit sind die Vorarbeiten für einen Gesetzesentwurf mit den sozialversicherungs­
rechtlichen Begleitmaßnahmen für ein Gruppenpraxengesetz gediehen? 

2) Sind die Verhandlungen zwischen Ärztekammer und Hauptverband der 
Sozialversicherungen abgeschlossen? 

>; 

3) Wann werden Sie dem Nationalrat einen derartigen Gesetzesentwurf vorlegen? 
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